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Norm

AußStrG §111

AußStrG §78 Abs3

1. AußStrG § 111 heute

2. AußStrG § 111 gültig ab 01.02.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 15/2013

3. AußStrG § 111 gültig von 01.01.2005 bis 31.01.2013

1. AußStrG § 78 heute

2. AußStrG § 78 gültig ab 14.07.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 77/2023

3. AußStrG § 78 gültig von 01.01.2005 bis 13.07.2023

Rechtssatz

Gerade die amtswegige Anordnung einer bestimmten Besuchsbegleitung lässt es nur recht und billig erscheinen, auch

die dafür au7aufenden Kosten ohne ausdrückliche gesetzliche Bestimmung gemeinsam mit der Anordnung zu regeln.

Ähnlich wie ein auch allein im Interesse eines minderjährigen Kindes beigegebener Kollisionskurator fungiert auch eine

Besuchsbegleitung. Nach der Vorgabe des OGH (9 Ob 55/11w) ist zur Festigung der nunmehr neu geschaAenen

Möglichkeit einer von Amts wegen anzuordnenden Besuchsbegleitung, die nicht schon an den Kosten scheitern soll, §

78 Abs 3 AußStrG heran. Da Eltern bis zuletzt in Lebensgemeinschaft gelebt haben und es bis dahin keine Probleme

zwischen Vater und King gegeben hat, hat auch die Mutter ein kausales Verhalten für die nunmehr erforderliche

Kontaktanbahnung im Rahmen der Besuchsbegleitung nach § 111 AußStrG zu vertreten sodass es der Billigkeit

entspricht, dass die Kosten beide Elternteile je zur Hälfte zu tragen haben.Gerade die amtswegige Anordnung einer

bestimmten Besuchsbegleitung lässt es nur recht und billig erscheinen, auch die dafür au7aufenden Kosten ohne

ausdrückliche gesetzliche Bestimmung gemeinsam mit der Anordnung zu regeln. Ähnlich wie ein auch allein im

Interesse eines minderjährigen Kindes beigegebener Kollisionskurator fungiert auch eine Besuchsbegleitung. Nach der

Vorgabe des OGH (9 Ob 55/11w) ist zur Festigung der nunmehr neu geschaAenen Möglichkeit einer von Amts wegen

anzuordnenden Besuchsbegleitung, die nicht schon an den Kosten scheitern soll, Paragraph 78, Absatz 3, AußStrG

heran. Da Eltern bis zuletzt in Lebensgemeinschaft gelebt haben und es bis dahin keine Probleme zwischen Vater und

King gegeben hat, hat auch die Mutter ein kausales Verhalten für die nunmehr erforderliche Kontaktanbahnung im

Rahmen der Besuchsbegleitung nach Paragraph 111, AußStrG zu vertreten sodass es der Billigkeit entspricht, dass die

Kosten beide Elternteile je zur Hälfte zu tragen haben.

Entscheidungstexte

23 R 5/12s

Entscheidungstext LG Korneuburg 07.02.2012 23 R 5/12s

Schlagworte

Kosten der Besuchsbegleitung

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:LG00119:2012:RKO0000003

Im RIS seit

22.04.2013

Zuletzt aktualisiert am

22.04.2013

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, http://www.ogh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJR_20120207_LG00119_02300R00005_12S0000_001#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJR_20120207_LG00119_02300R00005_12S0000_001#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003047&Artikel=&Paragraf=111&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2003/111/P111/NOR40147059
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2003/111/P111/NOR40046739
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003047&Artikel=&Paragraf=78&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2003/111/P78/NOR40254138
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2003/111/P78/NOR40046706
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9Ob55/11w&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Justiz&GZ=9Ob55/11w&SkipToDocumentPage=True&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True
file:///Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20120207_LG00119_02300R00005_12S0000_000&Suchworte=RKO0000003
http://www.ogh.gv.at
file:///

	RS OGH 2012/2/7 23R5/12s
	JUSLINE Entscheidung


